	Anlage A1[endnoteRef:2] für Direktvergabe - [2: 	Die Erklärungen in diesem Vordruck müssen von den einzelnen Wirtschaftsteilnehmern (auch Handwerkern), den Gesellschaften (auch Genossenschaften), den Konsortien nach Art. 65, Abs. 2 Buchst. d) GvD 36/2023 und den federführenden Unternehmen von Bietergemeinschaften, gewöhnlichen Konsortien, EWIV und Unternehmensnetzwerken abgegeben werden. Jedes mitbietende Mitglied einer BG, eines gewöhnlichen Konsortiums, einer EWIV oder eines Unternehmensnetzwerks sowie jedes ausführende Mitglied des Konsortiums, Genossenschaftskonsortiums oder ständigen Konsortiums gemäß Art. 65, Abs. 2 Buchst. d) GvD 36/2023 muss diese Anlage ausfüllen.] 

Zusätzliche Erklärungen

Direktvergabe:      
CIG-Code:      
CUP-Code:      



Rot: auszuwählen (ansonsten löschen)


Teil I
ERKLÄRUNG im Sinne des L.G. 22. Oktober 1993, Nr. 17 


ACHTUNG: Dieselbe Person, die die Anlage A1 ausfüllt, MUSS auch die digitale Unterschrift anbringen.

Im Falle von Bietergemeinschaft und gewöhnlichem Konsortium muss das gegenständliche Formular ausgefüllt und vom federführenden Unternehmen übermittelt werden; im Falle von Konsortien laut Art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) d.lgs. 36/2023, vom Konsortium.

Der/Die Unterfertigte[endnoteRef:3]      , [3: 	Im Falle eines Einzelunternehmens, Angabe der Personalien des gesetzlichen Vertreters des Unternehmens; Im Falle eines Konsortiums gemäß Art. 65 Abs. 2, Buchst. d) GvD 36/2023 , Angabe der Personalien des gesetzlichen Vertreters des Konsortiums; im Falle von Bietergemeinschaften, gewöhnliches Bieterkonsortium gemäß Art. 65 Abs. 2, Buchst. f) GvD 36/2023, EWIV, Unternehmensnetzwerk, Angabe der Personalien des gesetzlichen Vertreters des federführenden Unternehmens.] 

Steuernummer      
in der Eigenschaft als (gesetzlicher Vertreter/Inhaber oder Generalbevollmächtigter/Sonderbevollmächtigter)      
des Unternehmens:      
MwSt.-Nr.:      ;
Steuernummer:      ;
mit Rechtssitz in      

erklärt gemäß LG vom 22.10.1993 Nr. 17, dass er/sie sich der strafrechtlichen Verantwortung unwahrer Erklärungen und der daraus folgenden strafrechtlichen Sanktionen nach Art. 76 DPR Nr. 445/2000 sowie der verwaltungsrechtlichen Folgen des Ausschlusses aus den Wettbewerben gemäß GvD Nr. 36/2023 und der einschlägigen Rechtsvorschriften bewusst ist. Er/Sie
ERKLÄRT

· dass er/sie befugt ist, obgenanntes Unternehmen zu verpflichten und dieses Dokument und/oder weitere Dokumente betreffend das gegenständliche Verfahren zu unterzeichnen;

[bookmark: Controllo127][bookmark: Controllo127][bookmark: Controllo127_Kopie_1]|_| der gesetzliche Vertreter/Inhaber
[bookmark: Controllo128][bookmark: Controllo128][bookmark: Controllo128_Kopie_1]|_| der Generalbevollmächtigte/Sonderbevollmächtigte
[bookmark: Controllo1][bookmark: Controllo1]
[bookmark: Controllo2][bookmark: Controllo2]|_|	eines Wirtschaftsteilnehmers im Sinne von Art. 65, Abs. 2, Buchst. a), des GvD Nr. 36/2023 – Einzelunternehmer, auch Handwerksunternehmer, und Gesellschaften, auch Genossenschaften;
[bookmark: Controllo2_Kopie_1][bookmark: Controllo2_Kopie_1][bookmark: Controllo2_Kopie_1_Kopie_1][bookmark: Controllo2_Kopie_2][bookmark: Controllo2_Kopie_1]|_|	eines Konsortiums im Sinne von Art. 65, Abs. 2, Buchst. b), des GvD Nr. 36/2023 – Konsortien von Erzeugungs- und Arbeitsgenossenschaften, die gemäß Gesetz vom 25. Juni 1909, Nr. 422 und gemäß dem GvD des provisorischen Staatsoberhaupts vom 14. Dezember 1947, Nr. 1577, gegründet wurden und Konsortien von Handwerksunternehmen im Sinne des Gesetzes vom 08. August 1985, Nr. 443;
[bookmark: Controllo3][bookmark: Controllo3][bookmark: Controllo3_Kopie_1]|_|	eines Konsortiums im Sinne von Art. 65, Abs. 2, Buchst. c) des GvD Nr. 36/2023 – ständige Konsortien, auch in Form einer Kartellgesellschaft im Sinne von Art. 2615-ter des ZGB, von Einzelunternehmern, auch Handwerksunternehmen, Handelsgesellschaften und Erzeugungs- und Arbeitsgenossenschaften; 
[bookmark: Controllo132][bookmark: Controllo132][bookmark: Controllo132_Kopie_1]|_|	eines Wirtschaftsteilnehmers im Sinne von Art. 65, Abs. 1 des GvD Nr. 36/2023 – Wirtschaftsteilnehmer mit Niederlassung in anderen Mitgliedsstaaten, gegründet gemäß den dort geltenden Rechtsvorschriften;
zu sein.

Im Falle obiger Konsortien nimmt das Konsortium       gemäß Art. 67, Abs. 4 des GvD 36/2023 mit folgenden Mitgliedern des Konsortiums, welche die Leistungen ausführen werden[endnoteRef:4], teil: [4: 	Übernimmt der Wirtschaftsteilnehmer den Auftrag in Form eines Konsortiums im Sinne von Art. 65 Abs. 2, Buchst. d) GvD 36/2023, sind die Mitgliedsunternehmen, die die Vertragsleistungen ausführen, verpflichtet, das gegenständliche Formblatt vorzulegen. ] 


	Die ausführenden Mitgliedsunternehmen für das gegenständliche Verfahren hier anführen, wobei für jedes Unternehmen folgende Daten anzuführen sind:
Bezeichnung oder Firmenname des Mitgliedsunternehmen:      
Steuernummer:      ; 	MwSt.-Nr.:      ;
mit Rechtssitz in der Gemeinde      , Provinz (     ), PLZ      , Land      ;
Anschrift      ;

Bezeichnung oder Firmenname des Mitgliedsunternehmen:      
Steuernummer:      ; 				MwSt.-Nr.:      ;
mit Rechtssitz in der Gemeinde      , Provinz (     ), PLZ      , Land      ;
Anschrift      ;

Bezeichnung oder Firmenname des Mitgliedsunternehmen:      
Steuernummer:      ; 				MwSt.-Nr.:      ;
mit Rechtssitz in der Gemeinde      , Provinz (     ), PLZ      , Land      ;
Anschrift      ;



ERKLÄRT

dass das Unternehmen oder das Konsortium den Auftrag übernimmt als 

	[bookmark: Controllo135][bookmark: Controllo135][bookmark: _Hlk31871491]|_|	Einzelunternehmen

	oder

	[bookmark: Kontrollkästchen1][bookmark: Kontrollkästchen1]|_|	als federführendes Unternehmen eines gewöhnlichen Konsortiums gemäß Art. 2602 ZGB laut Art. 65, Abs. 2 Buchst. f) GvD 36/2023[endnoteRef:5] [5: 	Falls der Wirtschaftsteilnehmer die Funktion eines gewöhnlichen Konsortiums gemäß Art. 65 Abs. 2, Buchst. f) GvD 36/2023,, einnimmt, muss jedes Mitgliedsunternehmen das gegenständliche Formblatt vorlegen. ] 


	[bookmark: Kontrollkästchen1_Kopie_1][bookmark: Kontrollkästchen1_Kopie_1][bookmark: Kontrollkästchen1_Kopie_1_Kopie_1][bookmark: Kontrollkästchen1_Kopie_1]|_|	als federführendes Unternehmen einer Bietergemeinschaft gemäß Art. 65, Abs. 2 Buchst. e) GvD 36/2023[endnoteRef:6] [6: 	Falls der Wirtschaftsteilnehmer den Auftrag in Form einer Bietergemeinschaft annimmt, muss jedes mitbietende Unternehmen das gegenständliche Formblatt vorlegen. ] 


	[bookmark: Kontrollkästchen1_Kopie_2][bookmark: Kontrollkästchen1_Kopie_2][bookmark: Kontrollkästchen1_Kopie_2_Kopie_1][bookmark: Kontrollkästchen1_Kopie_2]|_|	als federführendes Unternehmen eines Unternehmensnetzwerks mit Netzwerksvertrag gemäß Art. 65, Abs. 2 Buchst. g) GvD 36/2023[endnoteRef:7] [7: 	Falls der Wirtschaftsteilnehmer den Auftrag in Form eines Unternehmensnetzwerkes annimmt, muss jedes mitbietende Unternehmen das gegenständliche Formblatt vorlegen.] 


	[bookmark: Controllo131][bookmark: Controllo131][bookmark: Controllo131_Kopie_1]|_|	als federführendes Unternehmen einer Europäischen wirtschaftlichen Interessensvereinigung (EWIV) gemäß GvD Nr. 240 vom 23. Juli 1991 laut Art. 65, Abs. 2 Buchst. h) GvD 36/2023[endnoteRef:8] [8: 	Falls der Wirtschaftsteilnehmer den Auftrag in Form einer EWIV annimmt,, muss jedes mitbietende Unternehmen das gegenständliche Formblatt vorlegen. ] 




[bookmark: _Hlk527021952]mit folgenden Unternehmen 
	[bookmark: _Hlk527021952_Kopie_1]Angabe der anderen auftraggebenden Unternehmen der Bietergemeinschaft, des Konsortiums, des Unternehmensnetzwerks, die am gegenständlichen Verfahren teilnehmen und gegebenenfalls der kooptierten Unternehmen, wobei für jedes Unternehmen folgende Angaben zu machen sind:[endnoteRef:9] [9: 	Falls der Wirtschaftsteilnehmer die Funktion eines gewöhnlichen Konsortiums gemäß Art. 65 Abs. 2, Buchst. f) GvD 36/2023, einnnimmt, muss jedes Mitgliedsunternehmen das gegenständliche Formblatt vorlegen.] 

Bezeichnung oder Firmenname:      
Steuernummer:      ; 				MwSt.-Nr.:      ;
mit Rechtssitz in der Gemeinde      , Provinz (     ), PLZ      , Land      ;
Anschrift:      ;

Bezeichnung oder Firmenname:      
Steuernummer:      ; 				MwSt.-Nr.:      ;
mit Rechtssitz in der Gemeinde      , Provinz (     ), PLZ      , Land      ;
Anschrift:      ;



	VERPFLICHTET SICH

	

	1) (bei zu gründenden Bietergemeinschaften) wenn der Gemeinschaft der Zuschlag erteilt wird, das gemeinsame Sondermandat mit Vertretungsbefugnis, das sich aus einer öffentlichen Urkunde oder einer beglaubigten Privaturkunde ergibt, oder eine beglaubigte Abschrift davon unverzüglich vorzuweisen;

	2) (bei zu gründenden oder bereits gegründeten Bietergemeinschaften) separat von jedem Unternehmen des Zusammenschlusses ausgestellte Rechnungen vorzuweisen, in Bezug auf welche die Vergütung, welche den angegebenen Teilen der Leistung, die jeweils jedem einzelnen Unternehmen ausgeführt wurden, entspricht, unmittelbar bezahlt wird, mit der Verpflichtung, dass die Rechnungen Mitgliedsunternehmen stets vom federführenden Unternehmen zur Annahme gegengezeichnet werden müssen (bei Streitigkeiten zwischen den Unternehmen der Bietergemeinschaft im Hinblick auf die Forderungen bestimmt der Durchführungsleiter des Vertrags die Höhe der den einzelnen Unternehmen der Bietergemeinschaft zustehenden Forderungen);

	
ERKLÄRT EBENSO

	3) dass nach Artikel 68, Absatz 12 des GvD Nr. 36/2023 der Betrag der insgesamt von den kooptierten Unternehmen ausgeführten Arbeiten nicht mehr als 20% des Gesamtbetrags der Arbeiten ausmacht und dass  der Anteil (in %) der Arbeiten welche die kooptierten Unternehmen ausführen aus der unten angeführten Tabelle hervorgeht; [für das etwaige kooptierte Subjekt muss zwecks  Überprüfung der Höchstgrenze von 20% Ausführung  durch das kooptierte Subjekt nur der Ausführungsanteil und nicht der Beteiligungsanteil angegeben werden];

	4) davon Kenntnis zu nehmen, dass falls nach Vertragsabschluss die Bietergemeinschaft eine Konsortialgesellschaft oder eine ad-hoc-Verwaltungsgesellschaft für die gemeinschaftliche Vertragserfüllung gründet, die Vergütung ausschließlich an die Mitgliedsunternehmen der Bietergemeinschaft als Vertragspartner und nicht an die eben genannte Konsortial- bzw. Verwaltungsgesellschaft geht, die gegenüber der Verwaltung nicht als Rechtsträger gilt

	5) dass die Bietergemeinschaft insgesamt für den gesamten Auftrag qualifiziert sein muss;



	Unternehmen
	SOA Kategorie
Anlage II.12 GvD Nr. 36/2023
	Ausführungsanteil in % (bezogen auf jede in der SOA Kategorie)*1

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	*1 Bei sonstigem, nicht sanierbaren Ausschluss dürfen die erklärten Anteile die Qualifizierung, über welche das einzelne Unternehmen in der jeweiligen Kategorie verfügt, nicht überschreiten;



	ANMERKUNGEN
     





Teil II
ERKLÄRUNG ZUM UNTERAUFTRAG


ERKLÄRT

[bookmark: Kontrollkästchen4][bookmark: Kontrollkästchen4]|_| dass er/sie nicht beabsichtigt, die erhebungsgegenständlichen Arbeiten mit Unterauftrag zu vergeben
[bookmark: Kontrollkästchen4_Kopie_1][bookmark: Kontrollkästchen4_Kopie_1][bookmark: Kontrollkästchen4_Kopie_1_Kopie_1][bookmark: Kontrollkästchen4_Kopie_1]|_| dass er/sie nach Maßgabe von 119 GvD 36/2023 und der Planunterlagen/der besonderen Vertragsbedingungen/der weiteren beigelegten Unterlagen beabsichtigt, folgende Bauleistungen im Rahmen der Kategorien, an geeignete und kraft Gesetz qualifizierte Unternehmen mit Unterauftrag zu vergeben.

	Arbeit
	SOA Kategorie
(nur zur Ausweisung der vergabegegenständlichen Bauleistungen)
	Angeben ob die Arbeiten in einer Kategorie vollständig oder teilweise weitervergeben werden
[die Arbeiten/SOA und den Anteil der Weitervergabe angegeben]

	Überwiegende Kategorie
	
	[bookmark: Kontrollkästchen3][bookmark: Kontrollkästchen3]|_|teilweise     %

	
	
	[bookmark: Kontrollkästchen2][bookmark: Kontrollkästchen2][bookmark: Kontrollkästchen3_Kopie_1][bookmark: Kontrollkästchen3_Kopie_1][bookmark: Kontrollkästchen3_Kopie_1_Kopie_1][bookmark: Kontrollkästchen3_Kopie_1]|_|gänzlich/|_|teilweise     %

	
	
	[bookmark: Kontrollkästchen2_Kopie_1][bookmark: Kontrollkästchen2_Kopie_1][bookmark: Kontrollkästchen2_Kopie_1_Kopie_1][bookmark: Kontrollkästchen2_Kopie_1][bookmark: Kontrollkästchen3_Kopie_2][bookmark: Kontrollkästchen3_Kopie_2][bookmark: Kontrollkästchen3_Kopie_2_Kopie_1][bookmark: Kontrollkästchen3_Kopie_2]|_|gänzlich/|_|teilweise     %

	
	
	[bookmark: Kontrollkästchen2_Kopie_2][bookmark: Kontrollkästchen2_Kopie_2][bookmark: Kontrollkästchen2_Kopie_2_Kopie_1][bookmark: Kontrollkästchen2_Kopie_2][bookmark: Kontrollkästchen3_Kopie_3][bookmark: Kontrollkästchen3_Kopie_3][bookmark: Kontrollkästchen3_Kopie_3_Kopie_1][bookmark: Kontrollkästchen3_Kopie_3]|_|gänzlich/|_|teilweise     %

	
	
	[bookmark: Kontrollkästchen2_Kopie_3][bookmark: Kontrollkästchen2_Kopie_3][bookmark: Kontrollkästchen2_Kopie_3_Kopie_1][bookmark: Kontrollkästchen2_Kopie_3][bookmark: Kontrollkästchen3_Kopie_4][bookmark: Kontrollkästchen3_Kopie_4][bookmark: Kontrollkästchen3_Kopie_4_Kopie_1][bookmark: Kontrollkästchen3_Kopie_4]|_|gänzlich/|_|teilweise     %


*Im Falle einer sog. zwingenden Weitervergabe muss unter sonstigem Ausschluss die SOA Kategorie / Leistung, welche weitervergeben wird, sowie, im Falle einer teilweisen Weitervergabe in der Kategorie, auch die jeweilige Quote angegeben werden; diese soll auf den Ausschreibungsbetrag berechnet werden und muss wenigstens jenem Betrag entsprechen, welcher nicht durch die Qualifizierung abgedeckt ist.
* Die überwiegende Kategorie kann nicht gänzlich untervergeben.

· dass alle oben genannten Bedingungen zum Zwecke der Feststellung des Bestehens der Teilnahmeanforderungen berücksichtigt wurden;

- dass der Teilnehmer sich verpflichtet, das Verbot der Vergabe des Gesamtbetrags des Auftrags an Dritte und die vorrangige Durchführung von Arbeiten in Bezug auf die überwiegende Kategorie zu beachten;

· dass der Wirtschaftsteilnehmer sich im Falle von Unteraufträgen, die keine Weitervergabe im Sinne von gemäß Art. 119 GvD 36/2023 darstellen, verpflichtet, die diesbezüglichen dauerhaften Kooperations-, Dienstleistungs- und/oder Lieferverträge, die vor Veröffentlichung des gegenständlichen Verfahrens unterzeichnet wurden, vor oder gleichzeitig bei Unterzeichnung des Vergabevertrages bei der Vergabestelle zu hinterlegen;
· dass der Bieter sich verpflichtet, Unterauftragsverträge in einem Umfang von nicht weniger als 20 % der Leistungen, die er untervergeben möchte, mit kleinen und mittleren Unternehmen abzuschließen, es sei denn, er hat in seinem Angebot einen anderen Umfang der zu untervergebenden Leistungen angegeben und die angegebenen Gründe werden dann von der Vergabestelle als angemessen erachtet.

	ANMERKUNGEN
     





Teil III
WEITERE VERBINDLICHE ERKLÄRUNGEN BEZÜGLICH DER SPEZIELLEN ANFORDERUNGEN 


ERKLÄRT

(im Falle von Bietergemeinschaft, Konsortium, Unternehmensnetzwerk oder EWIV) dass, die Bietergemeischaft, insgesamt, für die gesamte Ausschreibung qualifiziert ist, wie in Artikel 3 der Einreichung eines Voranschlags/Vorschlags       vom       gefordert ist;

(im Falle von Konsortien im Sinne von 65, comma 2 lett. b), c) e d) d.lgs. 36/2023  (ständiges Konsortium) dass, die besonderen Anforderungen im Sinne von dell’art. 67 d.lgs. 36/2023.



Teil IV
WEITERE VERBINDLICHE ERKLÄRUNG ZUR ZULASSUNG ZUM WETTBEWERB


[bookmark: _Hlk507427396]ERKLÄRT
	

	PS bei Angeboten mit Einheitspreisen:

	(PS falls es sich um einen Vertrag mit ausschließlicher Pauschalvergütung handelt, andernfalls streichen):

	[bookmark: Controllo152][bookmark: Controllo152]|_| dass es ihm bekannt ist, dass die einzelnen Angaben über Positionen und Mengen in diesem Verzeichnis in keinem Bezug zum angebotenen Gesamtbetrag stehen und nicht Bestandteil des Vertrags sind, da der Pauschalpreis für die Arbeiten einzig aufgrund der Beschreibung der Arbeiten mit allen zeichnerischen Unterlagen und den sonstigen Ausschreibungsunterlagen kalkuliert wurde und dass ferner der vereinbarte Pauschalpreis als fix und nicht revidierbar gilt und dass keine der Vertragsparteien auf eine Änderung der Mengen oder der Eigenschaften der Leistungen bestehen kann;

	[bookmark: Controllo152_Kopie_1][bookmark: Controllo152_Kopie_1][bookmark: Controllo152_Kopie_1_Kopie_1][bookmark: Controllo152_Kopie_1]|_| dass er die in der Anlage C1 – Angebotsformular Verzeichnis der Arbeiten und der Lieferungen - Angebot mit Einheitspreisen angegebenen Mengen, anhand der Überprüfung der Ausschreibungsunterlagen inbegriffen auch der Kosten- und Massenberechnung, kontrolliert hat. Im Anschluss zu dieser Überprüfung hat er jene Mengen integriert oder reduziert, falls zutreffend, welche er als mangelnd oder übertrieben erachtet hat und jene Positionen mit Mengen eingefügt, welche er als fehlenden erachtet hat, im Vergleich zu dem was in den Plänen und in den besonderen Vergabebedingungen sowie in den anderen Dokumenten vorgesehen ist. Er hat dann auf diese Letzten seine Einheitspreise angeboten;

	(PS falls es sich um einen Vertrag mit Vergütung teils als Pauschale und teils nach Aufmass handelt, andernfalls streichen):

	[bookmark: Controllo152_Kopie_2][bookmark: Controllo152_Kopie_2][bookmark: Controllo152_Kopie_2_Kopie_1][bookmark: Controllo152_Kopie_2]|_| zur Kenntnis zu nehmen, dass die Angabe der Posten und der dort aufgeführten Mengen in Bezug auf den Teil der „pauschal“ vereinbarten Lieferungen und Leistungen sich nicht auf den Gesamtbetrag des Angebots auswirkt (und daher keinen Verhandlungswert aufweist), da der dadurch ermittelte Preis bezüglich des „pauschalen“ Vertragsteils fest und unveränderlich ist (der vereinbarte Preis kann nicht auf der Grundlage der Prüfung der Menge oder der Qualität der Leistung geändert werden);

	[bookmark: Controllo152_Kopie_3][bookmark: Controllo152_Kopie_3][bookmark: Controllo152_Kopie_3_Kopie_1][bookmark: Controllo152_Kopie_3]|_| dass er die in der Anlage C1 – Angebotsformular Verzeichnis der Arbeiten und der Lieferungen - Angebot mit Einheitspreisen angegebenen Mengen, anhand der Überprüfung der Ausschreibungsunterlagen inbegriffen auch der Kosten- und Massenberechnung, kontrolliert hat. Im Anschluss zu dieser Überprüfung hat er jene Mengen integriert oder reduziert, falls zutreffend, welche er als mangelnd oder übertrieben erachtet hat und jene Positionen mit Mengen eingefügt, welche er als fehlenden erachtet hat, im Vergleich zu dem, was in den Plänen und in den besonderen Vergabebedingungen sowie in den anderen Dokumenten vorgesehen ist. Er hat dann auf diese Letzten seine Einheitspreise angeboten.

	

	PS bei Angeboten mit Abschlag berücksichtigen

	(PS falls es sich um einen Vertrag mit ausschließlicher Pauschalvergütung handelt, andernfalls streichen):

	[bookmark: Controllo152_Kopie_4][bookmark: Controllo152_Kopie_4][bookmark: Controllo152_Kopie_4_Kopie_1][bookmark: Controllo152_Kopie_4]|_| dass es ihm bekannt ist, dass die einzelnen Angaben über Positionen und Mengen in der “Kosten- und Massenberechnung” in keinem Bezug zum angebotenen Gesamtbetrag stehen und nicht Bestandteil des Vertrags sind, da der Pauschalpreis, ermittelt mittels Abschlag auf den Betrag der Arbeiten, für die Arbeiten einzig aufgrund der Beschreibung der Arbeiten mit allen zeichnerischen Unterlagen und den sonstigen Ausschreibungsunterlagen kalkuliert wurde und dass ferner der vereinbarte Pauschalpreis als fix und nicht revidierbar gilt und dass keine der Vertragsparteien auf eine Änderung der Mengen oder der Eigenschaften der Leistungen bestehen kann.

	[bookmark: Controllo152_Kopie_5][bookmark: Controllo152_Kopie_5][bookmark: Controllo152_Kopie_5_Kopie_1][bookmark: Controllo152_Kopie_5]|_| dass er vor der Formulierung des Angebotes, eingehend die Leistungen und die Mengen anhand der Ausschreibungsunterlagen überprüft hat und allfällige abweichende Angaben über die Beschaffenheit der Leistungen und die Mengen in der „Kosten- und Massenberechnung“ berücksichtigt hat.


[bookmark: _Hlk507427396_Kopie_1][bookmark: _Hlk507427396_Kopie_1]
	ANMERKUNGEN
     



Die/Der Erklärende
     
(unterzeichnet mit digitaler Unterschrift)



DATENSCHUTZHINWEIS 

[bookmark: _Hlk527365345]Gemäß und für die Zwecke der Artikel 12, 13 und 14 der EU-Verordnung 679/2016 finden Sie die Informationen zum Schutz personenbezogener Daten unter folgendem Link: https://www.gais.eu/de/Gemeinde/Web/Datenschutz und sie können in den Räumlichkeiten des Rathauses konsultiert werden.






